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2 Das Wichtigste in Kürze 

Mit der Sanierung von Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus werden die historischen Gebäude 

denkmalgerecht instandgesetzt und für eine zeitgemässe Nutzung durch Verwaltung und Öffentlichkeit 

fit gemacht. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf CHF 25,79 Mio., einschliesslich Bauherrenreserve, 

Provisorium, Möblierung und musealer Ausstattung. Dank der ausserordentlich grosszügigen 

Unterstützung der Jakob und Emma Windler-Stiftung in der Höhe von CHF 20,26 Mio. sowie Beiträgen 

von Bund und Kanton über CHF 1,1 Mio. reduziert sich der Anteil der Einwohnergemeinde auf CHF 2,6 

Mio. zuzüglich 20 % der effektiven Bauherrenreserve (maximal CHF 500'000.00). Die dafür erforderliche 

Reserve hat die Stadt bereits 2024 bereitgestellt. 

Mit der Schaffhauser Polizei konnte ein langfristiger Mietvertrag über 25 Jahre mit Verlängerungsoption 

abgeschlossen werden. Der vereinbarte Mietzins liegt im Bereich der Marktwerte und generiert für die 

Stadt einen stabilen Nettomietertrag, der einer Bruttorendite von 4 % entspricht und einem Kapitalwert 

von etwa CHF 1,25 Mio. gleichkommt. Dadurch leistet der Mietvertrag einen wichtigen Beitrag zur 

Finanzierung des Projekts. 

Das Bauprojekt und das Bewilligungsverfahren sollen bis Oktober 2027 abgeschlossen sein. Der 

Baubeginn ist gegen Ende 2027 geplant, die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Der Bezug von Rathaus, 

Haus zum Steinbock und Zeughaus erfolgt schrittweise ab Anfang 2030. Mit der Realisierung des 

Projekts werden zentrale Kulturbauten für kommende Generationen gesichert, die Verwaltung bürgernah 

und effizient ausgestaltet sowie die Altstadt gestärkt und belebt. 

3 Ausgangslage 

Im Herzen von Stein am Rhein soll die Verwaltung durch die Sanierung und den Umbau des historischen 

Rathauses und des angrenzenden Hauses zum Steinbock sowie des Zeughauses zukunftsfähig 

ausgebaut werden. Ziel des Projekts ist es, der Verwaltung zeitgemässe und funktional angemessene 

Arbeitsräume zu bieten, während gleichzeitig die historischen Gebäude, darunter das unter 

Bundesschutz stehende Rathaus, denkmalgerecht saniert, langfristig erhalten und der Öffentlichkeit 

wieder zugänglich gemacht werden. 

3.1 Bedeutung der Gebäude für die Stadt Stein am Rhein 

Der Gebäudekomplex mit Rathaus, Steinbock und Zeughaus inkl. Gnehmgaragen prägt das öffentliche 

Ortsbild von Stein am Rhein in besonderer Weise. Eine Weiternutzung als öffentliche Gebäude unter 

möglichst integraler Erhaltung von Bausubstanz und Erscheinungsbild ist wichtig und erstrebenswert. Es 

handelt sich um Bauwerke, die zu Recht unter Bundesschutz stehen. Ihre Sanierung und sinnvolle 

Nutzung reiht sich in die bereits erfolgten Restaurierungen des Areals Bürgerasyl und der Burg 

Hohenklingen ein. Projekte, die dank der äusserst grosszügigen Kostenübernahmen der Jakob und 

Emma Windler-Stiftung sowie Beiträgen von Bund und Kanton saniert werden konnten. Ohne diese 

wertvolle Unterstützung wären sie für eine Stadt in der Grösse von Stein am Rhein allein nicht 

finanzierbar gewesen. 

Die drei Gebäude haben ebenfalls eine hohe Bedeutung für die Öffentlichkeit. Ihre markante Stellung im 

Stadtgefüge verleiht ihnen grosse Ausstrahlung und Aussenwirkung. Derzeit unzugängliche Räume sollen 

künftig wieder öffentlich zugänglich gemacht werden, etwa der Grosse Ratssaal und der Kleine Ratssaal 

mit der Rathaussammlung. Eine tragfähige und zeitgemässe Nutzung der Gebäude ist von grossem 

öffentlichen Interesse. 
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beauftragt werden. Die konkreten Planungsarbeiten für das Vorprojekt haben unmittelbar nach 

Abschluss des Planerwahlverfahrens bereits im August 2024 begonnen. 

Gemeinsam mit dem Generalplanerteam wurde bis Ende 2024 die sogenannte Konsolidierungsphase 

durchgeführt, welche als Grundlage für die anschliessende Vorprojektphase diente. Das Vorprojekt 

wurde anschliessend bis Juli 2025 erarbeitet und dient nun als Grundlage für den vorliegenden 

Baukredit. 

5 Projektbeschrieb Sanierung Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus 

5.1 Konzept allgemein 

Mit der vorgesehenen Nutzung und Sanierung der drei zentral gelegenen Gebäude Rathaus, Haus zum 

Steinbock und Zeughaus verfolgt der Stadtrat mehrere, eng miteinander verknüpfte Zielsetzungen. 

Im Vordergrund steht die langfristige Sicherung einer funktionalen, gut erreichbaren und wirtschaftlich 

tragbaren Verwaltungsinfrastruktur. Dazu gehört die Schaffung angemessener, zentraler und 

zukunftsfähiger Räumlichkeiten für die Verwaltung in hoher architektonischer Qualität. Die Sanierung 

erfolgt unter Berücksichtigung einer sensiblen Instandsetzung mit dem Ziel, den langfristigen Erhalt der 

historischen Bausubstanz sicherzustellen und insbesondere die historischen Räume im 2. Obergeschoss 

des Rathauses integrativ zu bewahren. Gleichzeitig wird die barrierefreie Zugänglichkeit gewährleistet 

sowie die vertikale Erschliessung der Gebäude verbessert. 

Durch die Konzentration wichtiger Verwaltungsbereiche im historischen Zentrum werden Synergien 

geschaffen, Abläufe optimiert und die Zugänglichkeit für die Bevölkerung erhöht. Die organisatorische 

und räumliche Neuordnung der Verwaltung erfolgte im Rahmen des Projekts NEO.Work, das eine 

zukunftsgerichtete, effiziente und bürgernahe Verwaltung anstrebt. 

Die geplanten Sanierungsmassnahmen werden unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit 

konzipiert. Dabei wird Wert auf langlebige Umbauten gelegt, die den Bestandsschutz respektieren. Die 

Haustechnik wird nach nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt und der gesamte Lebenszyklus der 

Anlagen berücksichtigt. Auch die Nutzung der Räume wird unter ökologischen Aspekten optimiert. 

Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Optimierung. Die Verwaltungsflächen sollen aus betrieblicher 

Sicht effizient, flexibel und nutzerfreundlich gestaltet werden, um die Nutzungsdichte zu erhöhen. Die 

Betriebskosten sollen durch geringeren Unterhaltsaufwand und eine höhere energetische Effizienz 

reduziert werden. Zudem wird auf einen optimalen Einsatz der öffentlichen Mittel geachtet, was unter 

anderem durch die angestrebte Mitfinanzierung durch die Jakob und Emma Windler-Stiftung unterstützt 

wird. Die Sanierung und aktive Nutzung der Gebäude verhindert Leerstand, trägt zur Erhaltung der 

städtebaulichen Identität bei und wirkt der Verödung historischer Strukturen in der Altstadt entgegen. 

Darüber hinaus leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Altstadt. Die 

Stadtverwaltung als einer der grössten Arbeitgeber vor Ort, fördert die Frequenz im Zentrum und stärkt 

das lokale Gewerbe. Durch die künftige Nutzung können zudem bestehende Mietkosten reduziert und 

betriebliche Doppelstrukturen vermieden werden. So kann beispielsweise der Verzicht auf externe 

Sitzungsräume im Bürgerasyl langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. 

Insgesamt zielt das Projekt darauf ab, vorhandene Ressourcen klug zu nutzen, Entwicklungspotenziale in 

der Altstadt zu stärken und gleichzeitig eine moderne dienstleistungsorientierte Verwaltung zu etablieren 
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im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche 

Aspekte berücksichtigt. 

5.2 Architekturkonzept 

Städtebaulich sollte der Chirchhofplatz zum Scharnier des neuen städtischen Ensembles mit Rathaus, 

Haus zum Steinbock und Zeughaus werden. Die bestehenden Plätze sollen städtebaulich miteinander 

verwoben werden, unter Integration des Stadtfoyers im Parterre des Zeughauses. Ein Ersatz der 

Asphaltierung des Vorplatzes mit einer Begrünung ist vorgesehen. Die definitive Gestaltung des 

Aussenraums ist Gegenstand der Detailprojektierung mit dem erweiterten Projektausschuss. Vier 

Kurzzeitparkplätze und ein Behindertenparkplatz sollen vor dem Haus zur Blume und vor dem Haus zum 

Steinbock zur Verfügung gestellt werden. 

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Sichtbarmachung und Aufwertung verborgener historischer 

Bauteile, wie zum Beispiel der ehemaligen St.-Agatha-Kapelle im Haus zum Steinbock. Zudem soll eine 

hindernisfreie Erschliessung ermöglicht werden. 

Rathaus und Haus zum Steinbock 

Der Schwibbogen dient als zentrale Erschliessung für die freigelegte St. Agatha Kapelle, welche neu als 

Empfangsbereich und grosszügiger Zugangsbereich zum Rathaus fungiert. Damit der Haupteingang beim 

Schwibbogen geplant werden kann, wird der Kapellenboden auf das heutige Stadtniveau gesenkt, was 

die Raumqualität zusätzlich verbessert. Der Schwibbogen selbst wird zur wettergeschützten Vorhalle, die 

räumliche Vernetzung zwischen Oberstadt und Chirchhofplatz wird gestärkt. Die Vorteile der neuen 

Zugangssituation zum Rathaus liegen wesentlich in der hindernisfreien Erschliessung der beiden 

zusammengeschalteten Bauten. Hierfür wird der südseitige Annex der Kapelle St. Agatha auf das Niveau 

des Rathauskorridors hochgelegt. Rathaus und Haus zum Steinbock haben nicht dieselben 

Geschosshöhen, die Geschosse des Steinbocks werden jeweils als Split-Level verstanden. An der 

Schnittstelle zwischen Kapelle und Annex bedient ein Durchladerlift sowie eine vierwendelige Treppe die 

Geschosse. Vor allem aber dient der Annex als Erschliessungsraum mit einer hohen intuitiven Qualität. 

Im Übrigen wird die Raumstruktur des Rathauses nicht angetastet. Der Eingang auf den Rathausplatz 

bleibt als repräsentativer Zugang zum Gebäude weiterhin erhalten. 

Der Dachausbau im Rathaus beschränkt sich auf das Mansardengeschoss (3. OG), im darüberliegenden 

Dachgeschoss wird Haustechnik untergebracht. Das Mansardengeschoss wird schon heute über den 

Dacherker am Rathausplatz und sechs Gauben belichtet. Die Dachhaut wird mit einem Muster aus 

Glasziegeln zusätzlich lichtdurchlässig. Der Ausbau verfolgt das Ziel, Konstruktion und Aussenhaut nicht 

anzutasten, aber trotzdem grosszügig Tageslicht ins Innere zu lassen. Hierfür wird in massvollem 

Abstand zwischen der Dachschräge und dem Dachraum eine verglaste Holzstruktur eingezogen, deren 

Verglasungen schiebbar wechselseitig in die Holzpfosten eingesetzt sind. 

Zeughaus 

Das Erdgeschoss wird durch die Nutzung als Stadtfoyer für die Öffentlichkeit mit dem städtischen Gefüge 

verschränkt. Die bauliche Ergänzung als Aufdickung an der Nordfassade ermöglicht die Erschliessung 

mittels Kaskadentreppe und Lift, wobei der Charakter der Grossräume erhalten bleibt. Die Grossräume 

im 1. und 2. Obergeschoss werden durch das Einbringen einer mittleren Boxenschicht in drei 

Längsbereiche zoniert. So ergibt sich eine Unterteilung in Erschliessungszone, Mittelzone (Empfang, 

Sitzungszimmern, Toiletten und Teeküche) und Arbeitszone. Die mittlere Boxenschicht wird durch teils 

blickdichte Glaswände gebildet. 
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5.3 Nutzungskonzept 

Damit zum einen für die Präzisierung der definitiven Nutzungszuteilung noch Zeit bleibt, zum anderen 

aber auch um nach dem Erstbezug späteren, veränderten Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde auf 

Grundlage der Potentiale der einzelnen Räume ein Konzept zur Nutzungsflexibilität erstellt 

(Flächenkategoriepläne). Das Konzept definiert verschiedene Raumkategorien, aufgeteilt auf die 

raumspezifische Qualität und Flexibilität. Bei den Installationen der Gebäudetechnik wird als Basis eine 

Grundinfrastruktur erstellt, die zu späteren Zeitpunkten nutzungsspezifische Nachinstallationen ohne 

grössere Eingriffe in die Gebäudesubstanz ermöglichen. 

Auf Basis dieser Raumkategorien hat eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitenden der Stadtverwaltung in 

mehreren Workshops die künftige Nutzung der Verwaltungsgebäude erarbeitet. Im Fokus stand dabei, 

die Verwaltung zukunftsgerichtet und effizienter zu gestalten. Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe wurde 

zudem das notwendige Provisorium im Herfeld-Gebäude geplant. 

Durch die neue Nutzungsplanung können auch die bisherigen Sitzungszimmer im Bürgerasyl 

(Steffenauer- und Weberzimmer) in das Rathaus integriert werden. Ihre Nutzung durch Vereine und 

andere Institutionen bleibt auch im Rathaus weiterhin gewährleistet. 

Rathaus und Haus zum Steinbock 

Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und Mansardengeschoss werden als flexible Büroräumlichkeiten 

konzipiert. Den Flächenkategorieplänen ist zu entnehmen, welche Räume potenziell als Büros 

ausgestattet werden und welche Nebennutzungen aufnehmen. Das 2. Obergeschoss dient der Musealen 

Nutzung mit den beiden Ratssälen, einem Nebenraum sowie einem Backoffice. Optional steht im 

1. Obergeschoss noch Lagerfläche für die musealen Gegenstände zur Verfügung. Die musealen Räume 

sollen künftig sowohl für Besichtigungen als auch für Anlässe genutzt werden können. Die 

Rathaussammlung wird aufgewertet, und die Räume erhalten eine moderne Beleuchtung sowie einen 

klimatischen Schutz. 

Im Haus zum Steinbock kann das 1. und 2. OG wegen geringer Raumhöhen mehrheitlich nur für 

Nebenräume genutzt werden, Ausnahme bilden das hinterste Zimmer im 1. Obergeschoss, welches 

durch Abbruch der Decke 1./2. OG zu einem überhohen Raum wird sowie das davorliegende mittlere 

Zimmer (ehem. Stube). Untergeschoss und 4. Obergeschoss werden für Technikflächen benötigt.  

Eine Toilette für Besuchende befindet sich im Erdgeschoss, eine weitere, barrierefreie Toilette befindet 

sich im 2. Obergeschoss (musealer Bereich). Die Toiletten der Mitarbeitenden konzentrieren sich auf das 

1. und das 3. Obergeschoss, eine Dusche ist im 2. Obergeschoss geplant. Die Anzahl und Verortung der 

Toiletten entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. 

Zeughaus 

Das Erdgeschoss wird als Stadtfoyer der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Im 1. Obergeschoss wird 

Fläche für die Stadtverwaltung generiert, während im 2. Obergeschoss die Schaffhauser Polizei verortet 

wird. Die Gnehm-Garagen werden nutzungs- und betriebstechnisch untrennbar mittels Passerelle mit 

dem Zeughaus verbunden. 

Im Erdgeschoss steht der Öffentlichkeit eine barrierefreie Toilette zur Verfügung. Die Mitarbeitenden der 

Verwaltung erhalten zwei Toiletten auf dem Geschoss. Die Schaffhauser Polizei verfügt über eine Toilette 

auf dem Geschoss sowie über eine weitere Toilette und Duschen im 1. Obergeschoss der Gnehm-

Garagen. Die Anzahl und Verortung der Toiletten entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. 
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5.4 Konstruktions- und Materialkonzept 

Rathaus und Haus zum Steinbock 

Der Umbau von 1900 dient als Grundlage für die Materialisierung im Erdgeschoss. Der Empfang wird in 

Anlehnung an die ursprüngliche Kapellennutzung mit einem Natursteinboden geplant. Das Treppenhaus 

wird über alle Geschosse wie ein Stempel in weissem Sichtbeton eingesetzt, die Trittflächen werden 

sandgestrahlt. Zur Aussenfassade hin wird eine durchgehende Fuge geplant und der Treppenlauf mittels 

Dornen in die Fassade verankert. Beim 1. Obergeschoss werden einfachere Materialien inspiriert von der 

ehemaligen Tuchlaube eingeplant, während die Rokoko-Gestaltung im 2. Obergeschoss beibehalten 

wird.  

Im Haus zum Steinbock weist die Materialisierung auf die ehemalige Nutzung als Wohnung hin. Das 3. 

Obergeschoss wird in Anlehnung an den Dachraum mit einem Riemenboden versehen. Die bestehende 

Holzkonstruktion wird erlebbar bleiben, die neu eingezogene Innenfassade aus Holz lässt den Blick auf 

die unberührte Innenseite des Dachs frei. Sämtliche Ertüchtigungsmassnahmen an Decken und Wänden 

werden so geplant, dass wertvolle Deckenuntersichten unberührt bleiben (z.B. Decken 2. OG). 

Zeughaus 

Das Erdgeschoss ist geprägt vom historischen Flusskiesboden. Die gesamte Erschliessungssituation wird 

in Schwarzstahl ausgeführt, das Material zieht sich von der Haupttreppe im Zeughaus über die 

Passerelle bis zu den Treppen in den Gnehm-Garagen und verbindet die beiden Gebäude nicht nur 

volumetrisch, sondern auch gestalterisch und ist als zusätzliches Element ablesbar. Die Treppe wird in 

der neuen Betonwand verankert, wodurch die bestehende verputzte Aussenwand möglichst nicht 

angetastet wird. Die Passerelle ist ungedämmt und bietet lediglich einen guten Witterungsschutz. Die 

Obergeschosse orientieren sich am Bestand und werden mit einem Riemenboden versehen. Sämtliche 

Ertüchtigungsmassnahmen an den Decken werden so geplant, dass die holzsichtigen 

Deckenuntersichten sichtbar bleiben. 

5.5 Gebäudehülle 

5.5.1 Dach 

Die Dachhäute aller Gebäude wurden im 20. Jahrhundert bereits saniert und sind so weit in einem 

befriedigenden Zustand. Die Dächer sind (Ausnahme Gnehm-Garagen) als Doppeldach gedeckt und 

bieten einen guten Witterungsschutz. Es ist kein neues Unterdach geplant. 

Das architektonische Konzept sieht vor, die Dächer von Rathaus, Zeughaus und Gnehm-Garagen als 

Kaltdächer zu erhalten. Im Rathaus bleibt die innere Dachansicht dank einer neuen Glasfassade 

sichtbar. Für Spenglerarbeiten (Kupfer) müssen Ziegel an Übergängen und Anschlüssen partiell 

abgedeckt werden. Die Dachflächen werden gereinigt, Ziegel kontrolliert und ersetzt, Holzwerk teils 

erneuert (z. B. Traufbrett/Windtäfer). Alle bemalten Holz- und Metallflächen werden neu in Ölfarbe 

gestrichen. Zusätzlich erhält das Rathaus auf der Nord- und Südseite Glasziegel im Rautenmuster. 

Das Dach des Gebäudeteils Steinbock bleibt als Warmdach bestehen, wird jedoch wegen ungenügender 

Konstruktion vollständig neu aufgebaut (Dampfbremse, Dämmung, Unterdach, Konter- und 

Ziegellattung). Die Spenglerarbeiten werden erneuert und das Doppeldach mit alten und neuen Ziegeln 

eingedeckt. Das Konzept wurde bereits mit der Denkmalpflege abgestimmt (inkl. Glasziegel). 
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5.5.3 Fassade 

Rathaus 

Das Erdgeschoss ist massiv gebaut und zwischen Sandsteineinfassungen verputzt, die Obergeschosse 

sind in Fachwerkbauweise errichtet und kragen leicht vor. Das 1. Obergeschoss ist vollständig verputzt 

und mit Malereien um 1900 versehen, das Fachwerk im 2. Obergeschoss wurde 2014 neu gestrichen. 

Im September 2022 mussten Teile der Fassade notgesichert werden. 

Gemäss einem Bericht des Restaurators weist die bemalte Putzschicht im 1. Obergeschoss eine latent 

instabile Situation mit zunehmenden Ablösungen auf. Detaillierte Expertisen mit Sondagen und 

Thermografie sind im Rahmen der Vorprojektierung noch im Gange, um eine grundsätzliche Lösung der 

Problematik zu erarbeiten. 

Die Fachwerk-, Putz- und Sandsteinfassaden sind insgesamt in befriedigendem Zustand und werden 

gemäss dem vorliegenden «Sanierungskonzept Fassade» saniert. 

Haus zum Steinbock 

Die heutige Nordfassade ist von der Umgestaltung 1894 geprägt. Die Fenster- und Türöffnungen im Erd- 

und 1. Obergeschoss wurden in neugotischen Formen erneuert und teils vergrössert. Die 

Fassadenmalerei führte der Dekorationsmaler Christian Schmidt aus. Gleichzeitig wurde auch die 

Südfassade bemalt. Diese Malereien wurden bei den Renovierungen 1968 und 1989 übermalt und 

teilweise mit dem Verputz entfernt. Für die Fassadenmalereien Steinbock Nord ist grundsätzlich das 

gleiche Vorgehen vorgesehen wie beim Rathaus. 

Die verputzten Südfassaden von Steinbock und Annex sind funktionstüchtig, weisen aber Hohlstellen 

und Risse auf. Diese sollen partiell geflickt werden. Um die architektonische Qualität wiederherzustellen, 

ist unter Berücksichtigung der Sonnenuhr ein Neuanstrich geplant. 

Zeughaus 

Ursprünglich war das Zeughaus, mit Ausnahme der Eckquader, glatt verputzt, weiss getüncht und mit 

Grisaillen bemalt. Bei der Sanierung 1953/1954 erhielt es einen stark strukturierten, grobkörnigen 

Verputz (ohne Anstrich), während die Sandsteinarbeiten saniert wurden. Seither wurde die Fassade im 

Gegensatz zum Rathaus kaum mehr unterhalten, was sich im schlechten Zustand von Putz- und 

Sandstein zeigt. 

Der Putz ist teilweise bis auf das Mauerwerk abgewittert, insbesondere an den exponierten Giebelseiten 

mit Zinnen (ohne Vordach). Die ursprüngliche Sinterschicht fehlt grossflächig, erhalten ist sie nur noch 

an den geschützten Längsseiten. Durch die Abwitterung nimmt der Putz vermehrt Wasser auf, was zu 

Verschmutzungen und biogenem Bewuchs geführt hat. 

Aufgrund des Schadensbildes empfiehlt sich eine umfassende Erneuerung des Fassadenputzes. An den 

stark exponierten Giebelseiten wird ein komplett neuer Putzaufbau vorgesehen, während die 

Längsseiten saniert oder optional ebenfalls neu verputzt werden können. Die Putzsanierung ist mit dem 

Bauphysiker abzustimmen, um das Eindringen von Wasser in die innengedämmte Fassade sicher zu 

verhindern. 

Gnehm-Garagen 

Verputz und Fachwerk sind augenscheinlich in gutem Zustand. Der Verputz wird gereinigt, Fehlstellen 

rekonstruiert und retuschiert. 
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5.6 Statik 

5.6.1 Erdbebensicherheit 

Die heutigen Holzbalkendecken des Rathauses liegen auf der Fassade auf und sind nur über 

Haftreibung der Balken auf dem Mauerwerk gegen Herauskippen gehalten. Ebenso weisen sie heute 

keine ausreichende Steifigkeit auf. Mit der Ertüchtigung der Böden, insbesondere des 

Mansardengeschosses, werden die Geschossdecken neu als steife Scheiben ausgebildet. Zudem 

werden die Fassaden mittels Dübeln in diese Geschossscheiben verankert.  

Im Anschluss an die Sanierung ist die Aussteifung für Wind- und Erdbebeneinwirkung der beiden 

Gebäude mit den vorgesehenen Massnahmen ausreichend gewährleistet, zusätzliche 

Ertüchtigungsmassnahmen sind nicht notwendig. 

5.7 Brandschutz 

Die aktuelle Brandschutz- und Fluchtwegsituation entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen 

und wird im Zuge der Sanierung in Abstimmung mit den Behörden angepasst. Auf Basis des 

Nutzungskonzepts wurde ein phasengerechtes, richtlinienkonformes Brandschutz- und 

Fluchtwegkonzept erarbeitet, dessen bauliche und technische Massnahmen in die Gesamtplanung 

eingeflossen sind. 

Das Konzept wurde im Juni 2025 mit der Feuerpolizei Schaffhausen besprochen und im Grundsatz als 

bewilligungsfähig eingestuft. Diskutiert wurden insbesondere kleinere Abweichungen von den 

Vorschriften, bedingt durch die denkmalgeschützte Substanz und bestehende Gebäudegeometrien. Das 

definitive Konzept ist in Abwägung der Verhältnismässigkeit mit Denkmalpflege, Brandschutzbehörde 

und Bauherrschaft erneut zu diskutieren. Vorgesehene Abschnitte der Sicherheitszonenpläne sind aber 

wie geplant bewilligungsfähig. 

5.8 Gebäudetechnik 

5.8.1 Elektro, Beleuchtung, Sicherheit, Gebäudeautomation 

Elektroinstallationen 

Alle Elektroinstallationen inkl. Brandmeldeanlage müssen im Zuge der Sanierung erneuert werden. Für 

die vertikale Erschliessung sind zentrale Steigzonen vorgesehen, ergänzt durch Hauptverteilungen sowie 

Unterverteilungen pro Geschoss bzw. Nutzungseinheit. 

Im Rathaus und Haus zum Steinbock wird in Büros und Sitzungszimmern ein flexibles System aus 

Bodenkanälen und Bodendosen eingebaut, das Stark- und Schwachstromanschlüsse je nach Nutzung 

ermöglicht. In den historischen Räumen des 2. Obergeschosses (Ratssäle) sollen Eingriffe in Oberflächen 

vermieden werden. Hier sind punktuelle Anschlusspunkte am Boden (via Decke 1. OG) für die 

Vitrinenbeleuchtung vorgesehen; Deckenapparate werden über den Boden des 3. OG erschlossen. 

Im Erdgeschoss des Zeughauses werden Installationen in sichtbaren schwarzen Trassen an der Decke 

geführt, ergänzt durch ein Raster von Deckenanschlüssen für flexible Eventnutzung. In den 

Obergeschossen erfolgt die horizontale Verteilung über verdeckte Trassen in abgehängten Decken; 

zusätzlich sind Bodendosen vorgesehen. 
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Die Erdsonden-Wärmepumpe mit Kühlfunktion bietet sehr gute Energiekennzahlen und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Versorgung. Die Heizung ist auf eine Mindesttemperatur von 21 °C 

ausgelegt. Eine aktive Kühlung in den bestehenden Räumen ist nicht vorgesehen. Die neuen Büroräume 

(3. OG Rathaus, 1./2. OG Zeughaus) können im Sommer auf eine Zieltemperatur von ca. 26 °C gekühlt 

werden. 

Die Büroräumlichkeiten im 1. und 2. Obergeschoss des Rathauses erhalten, wie dargelegt, neue Fenster 

mit optimierten g-Werten. Zusätzlich verbessert ein neuer, aussenliegender und automatisierter 

Sonnenschutz die Situation. Das Thema des sommerlichen Wärmeschutzes wird zu Beginn des 

Bauprojekts zusammen mit dem Bauphysiker nochmals vertieft, hierzu ist auch eine Wärmesimulation 

vorgesehen. Im Parterre und 1. Obergeschoss sind gemäss Denkmalpflege Wärmeschutzfolien neuester 

Technologie möglich. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, die sowohl nachhaltig als auch klimatisch 

optimal gestaltet sind. 

5.8.3 Lüftung 

Die Gebäude verfügen heute über keine mechanischen Lüftungsanlagen. Räume mit ausreichender 

Fensterlüftung sollen auch künftig natürlich belüftet werden, um die historische Substanz zu schonen. 

Eine mechanische Grundlüftung erhalten die innenliegenden Büroräume im 3. OG Rathaus, die neuen 

Büroflächen im 1./2. OG Zeughaus sowie einige Räume im Haus zum Steinbock in unmittelbarer Nähe 

zu den Steigzonen. Die Lüftungsgeräte mit Energierückgewinnung werden jeweils im Dachgeschoss 

oberhalb der zu belüftenden Flächen platziert. 

Für die Gnehm-Garage ist eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung über ein einfaches 

Wohnungslüftungsgerät vorgesehen. Fensterlose Nasszellen werden über Abluftventilatoren direkt 

entlüftet. 

5.8.4 Sanitär 

Die bestehenden Installationen im Rathaus und Haus zum Steinbock sowie teilweise in den Gnehm-

Garagen müssen vollständig ersetzt werden. Alle Apparate werden über Anschlussleitungen in 

Vorwänden oder von der Decke des darunterliegenden Geschosses an die Fallstränge angeschlossen. 

Pro Gebäudeteil ist ein Fallstrang vorgesehen, der über das Dach entlüftet wird. 

Im Rathaus werden das 2. und 3. Obergeschoss mit Warmwasser versorgt; im Erd- und 1. Obergeschoss 

verfügen die Waschtische über kein Warmwasser. Zeughaus und Gnehm-Garage sind vollständig mit 

Warmwasser erschlossen. 
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5.9 Raumklima, sommerlicher Wärmeschutz 

Im Rathaus wird das Raumklima durch neue Fenster und automatisiertem Sonnenschutz verbessert. In 

den bestehenden Büroräumen ist weiterhin Fensterlüftung vorgesehen, zusätzliche Kühl- oder 

Lüftungsmassnahmen sind nicht geplant. Eine Ausnahme bildet das neu ausgebaute Dachgeschoss: 

Hier sorgen Kühlung über die Bodenheizung und eine Lüftungsanlage für ein angenehmes Klima. 

Im Zeughaus erfordern die wenigen, kleinen Fenster sowie die durch die Innendämmung reduzierte 

Speichermasse zusätzliche Massnahmen. Das Raumklima wird durch Kühlung über die Bodenheizung 

und einen geeigneten Luftwechsel mittels Lüftungsanlage verbessert; zusätzlich ist ein neuer 

Sonnenschutz vorgesehen. 

5.10 Grundausbau für Schaffhauser Polizei 

Der Grundausbau für die Vermietung des 2. Obergeschosses im Zeughaus sowie der Gnehm-Garagen ist 

im Baukredit enthalten. Die zusätzlichen, polizeispezifischen Ausbauten (erweiterter Grundausbau) 

belaufen sich auf rund CHF 1.0 Mio. und werden vertraglich durch die Schaffhauser Polizei 

beziehungsweise das Hochbauamt des Kantons Schaffhausen finanziert. Diese Planungen konnten aus 

organisatorischen Gründen erst nach Abgabe des Vorprojekts im Juli/August 2025 abgeschlossen 

werden, was Auswirkungen auf den Grundausbau hatte (vgl. Ziff. 7.1 Kostenübersicht). 

6 Provisorium während der Bauzeit 

Für die Sanierung der Gebäude ist eine Bauzeit von rund zwei Jahren vorgesehen. Um das Projekt 

effizient umsetzen zu können, ist eine vollständige Auslagerung der Stadtverwaltung notwendig. Der 

Stadtrat hat hierfür das Herfeldgebäude als geeigneten Standort bestimmt. 

Die Stadtverwaltung wird während der Bauphase in das Erdgeschoss des Herfeldgebäudes umziehen. 

Ein entsprechendes Raumprogramm wurde bereits erarbeitet und erlaubt es, mit verhältnismässig 

geringem baulichem Aufwand die nötigen Arbeitsplätze einzurichten. Damit kann der Betrieb der 

Verwaltung ohne Einschränkungen aufrechterhalten und die Dienstleistungen für die Bevölkerung 

jederzeit sichergestellt werden. 

Die Bauverwaltung verbleibt während der gesamten Provisoriumsphase im 2. Obergeschoss des 

Herfeldgebäudes. Auf diese Weise sind alle Verwaltungsbereiche in einem Gebäude zusammengeführt 

und die interne Zusammenarbeit bleibt gewährleistet. 
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Das Organigramm der Projektorganisation ist folgendermassen vorgesehen: 

 

9 Empfehlungen des Stadtrats 

Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat, dem Verpflichtungskredit von CHF 25'790'000.00 für die 

Sanierung von Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus zuzustimmen. Die umfassende Sanierung ist 

notwendig, um die historischen Gebäude denkmalgerecht zu erhalten, die Stadtverwaltung zukunftsfähig 

auszurichten und die öffentliche Zugänglichkeit bedeutender Räume wiederherzustellen. Dank der 

ausserordentlich grosszügigen Unterstützung der Jakob und Emma Windler-Stiftung sowie Beiträgen von 

Bund und Kanton reduziert sich der Beitrag der Einwohnergemeinde Stein am Rhein auf ein tragbares 

Mass. Mit der Schaffhauser Polizei konnte zudem ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen werden, 

der eine nachhaltige Mitfinanzierung sicherstellt. 

Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit diesem Projekt eine einmalige Chance besteht, die städtischen 

Gebäude im Herzen von Stein am Rhein für kommende Generationen zu sichern und gleichzeitig die 

Verwaltung bürgernah und effizient weiterzuentwickeln. 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
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 Abbildungen 
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Abbildung 1: Projektperimeter: Das Projekt umfasst die Sanierung des Rathauses, welches eng mit dem Haus zum Steinbock verwoben ist. Der sogenannte Schwibbogen 

gehört zum ältesten Teil des Hauses zum Steinbock (16. Jahrhundert), wo eine spätgotische Kapelle im Gebäude verborgen ist. Davor zum Kirchhofplatz steht der neuere 

südliche Annexbau aus dem 18.Jahrhundert. Neben dem Zeughaus steht nördlich das Gebäude Falkeschüür, welches heute meisten «Gnehmgaragen» genannt wird. 
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Abbildung 2: Übersicht Grundrisse in der Umgebung. Die neue barrierefreie Erschliessung des Gebäudekomplexes Rathaus/Steinbock von Osten über den Schwibbogen 

ist gut ersichtlich; der bisherige Zugang vom Rathausplatz bleibt aber auch als Zugang. Die Verbinndung von den Gnehmgaragen zum Zeughaus erfolgt vom Dachgeschoss 

zum 2. Obergeschoss ins erschliessende Treppenhaus. Beim Rathaus sollen 4 Parkplätze verbleiben. Eine verbindende Platzgestaltung und mögliche Begrünung des 

Zeughausplatzes sind anzustreben. Die definitive Gestaltung des Aussenraumes ist aber noch Gegenstand der Detailprojektierung. 
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Abbildung 3: Links Ost-West-Schnitt: man erkennt den ebenerdigen Zugang aus dem Schwibbogen mit dem abgesenkten Boden (rot) der freigelegten St. Agatha-Kapelle 

(Eingangshalle); die erschliessende ebenerdige Verbindung zum Rathaus südlich beim Annexbau des Steinbock (Abb. 4.). Rechts Nord-Süd-Schnitt durch das Rathaus; der 

Teilausbau im Mansardengeschoss als eingezogene verglaste Holzkonstruktion. 
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Abbildung 4: Links Ost-West-Schnitt vom Annex-Bau des Steinbock zum Eingang Rathausplatz. Man sieht direkt und schematisch (gestrichelte Linien) die 

Horizontalerschliessung mit angehobenem Niveau im Annex Steinbock sowie den Durchladerlift und die vierwendelige Treppe, welche an der Schnittstelle zwischen 

Kapelle und Annex die Geschosse bedienen. Rechts Darstellung der im Dachgeschoss eingezogenen verglasten Holzkonstruktion; Belichtung durch die bestehen Fenster 

und zusätzlichem Muster aus Glasziegeln. 
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Abbildung 5 Erdgeschoss: Ebenerdige Erschliessung Schwibbogen zur Eingangshalle Kapelle sowie ebenerdige Verbindung vom Annexbau zum Rathaus wo die nördliche 

Treppe entfern wird zum Geschossausgleich. Platzierung von Lift und vierwendeliger Treppe. Auch im 1. OG (nicht abgebildet) ebenerdige Verbindung vom Steinbock zum 

Rathaus. 
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Abbildung 6: Sowohl die musealen Räume im 2. Obergeschoss (links) als auch die Räume im Mansardengeschoss (rechts) sind barrierefrei über den Annexbau Steinbock 

erschlossen. Die vorgesehenen Abschlüsse und Türen erlauben einen unabhängigen Betrieb von Verwaltungsräumen, musealen Räumen und Sitzungszimmer. Abbildung 

links mit «Luftraum» ganz rechts mit entferntem Boden, damit im 1. OG dort ein nutzbarer Raum mit guter Raumhöhe entsteht. 
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Abbildung 7: Links Parterre Zeughaus mit Gnehmgaragen. Rechts 1. OG. Das Erdgeschoss wird durch die Nutzung als Stadtfoyer für die Öffentlichkeit mit dem städtischen 

Gefüge verschränkt. Die «Aufdickung« der Nordfassade ermöglicht die Erschliessung mittels Kaskadentreppe und Lift, der Charakter der Grossräume des Zeughauses 

bleibt erhalten 
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Abbildung 8: Schnitt OST-West durch das Zeughaus links. Rechts Schnitt Süd-Nord Zeughaus und Gnehmgaragen. Die Verbindung zwischen Gebäuden erfolgt an der 

schmalsten Stelle zwischen den Gebäuden über dem Garagenteil der Falkeschüür (Gnehmgaragen) abgesetzt von der Dachtraufe. direkt ins Treppenhaus mit Zugang zum 

2. Obergeschoss. Das Dachgeschoss des Zeughauses dient der Installation der Gebäudetechnik. 
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Abbildung 9: Links Gnehmgaragen älterer nördlicher Teil mit den ausgebauten und durch den Mieter benutzten Räumen. Rechts Schnitt durch das Zeughaus mit 

energietechnischer Darstellung: Der Dämmperimeter wird auf die primär genutzen Räume beschränkt; Treppenhaus/Erschliessung wird nur teilweise warm. Dadurch wird 

die historische Gebäudehülle geschont. Mittels Erdsonde kann auch im Sommer ein angenehmes Klima geschaffen werden. Die Lüftungstechnik wird im Dachgeschoss 

platziert. 
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Einwohnerrätliche Kommission 
Bau, Liegenscha,, Werke, Sicherheit und Umwelt 
 
 
Vorsitz: Claudio Götz  
Mitglieder: Anton Adam, Carolina Bächi, David Böhni, Nicole Lang 
 
 
 
Bericht und Antrag der Kommission BLWSU zum «Verpflichtungskredit für die 
Sanierung Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus» 
 
 
Bericht 
 

In zwei Sitzungen wurde die Kommission durch den Immobilienreferenten Ueli Böhni und den 
Stadtschreiber Timo Bär im Detail über die Hintergründe des Verpflichtungskredites informiert.  
 
In ihrem Bericht zum Nachtragskredit zur Erstellung des Vorprojekts «Rathaus, Haus zum Steinbock 
und Zeughaus» vom 20. März 2025 hat die Kommission BLWSU den Stadtrat mit der Beantwortung 
folgender Fragestellungen beauYragt: 
 

- Warum jetzt? 
- Warum wird nicht das Herfeld-Gebäude umgenutzt? 
- Welche Vorteile hat die Sanierung für die Einwohner, die Besucher der Museums-

räumlichkeiten und die Mitarbeitenden? 
- Welche Abteilungen kommen wo hin? 
- Warum muss auch das Zeughaus saniert werden? Reichen für die Verwaltung nicht das 

Rathaus und das Haus zum Steinbock? 
- Wieviel zahlt der Kanton für die Räumlichkeiten der KAPO und über welche Zeitspanne? 

sachlich und nachvollziehbar zu beantworten. Diese Antworten müssen zwingend in der zu 
erstellenden Kreditvorlage zur Sanierung fundiert dargelegt werden.  
 
Die aufgeführten Punkte konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Die Kommission erinnert 
jedoch erneut daran, dass es ihr wich^g scheint, diese Themen in der Abs^mmungsvorlage zu 
erläutern. 
 
 
Zeitpunkt 
Aufgrund des Zustandes der Gebäude Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus ist 
Handlungsbedarf zeitnah nö^g. Insbesondere Themen wie Elektrik, Heizung / Sanitär, Brandschutz 
und die Rathausfassade müssen dringend in Angriff genommen werden. 
 
 
Standor/rage Verwaltung 
Der Stadtrat hat eine grobe Prüfung veranlasst. Diese hat ergeben, dass die Verlegung der gesamten 
Verwaltung ins sogenannte Herfeld-Gebäude mit rund CHF 2,8 Mio ± 25 % zu Buche schlagen würde. 
Diese Schätzung wurde anhand der Kubatur gemacht. Zudem wurde durch den Stadtrat ein 
Grundsatzentscheid gefällt, die Verwaltung in der Altstadt zu belassen, um diese mit seinen 
Besuchern und Mitarbeitern belebt zu lassen. 
 
 



Einwohnerrat Stein am Rhein 
 
Einwohnerrätliche Kommission 
Bau, Liegenscha,, Werke, Sicherheit und Umwelt 
 
 
Nutzung der Räumlichkeiten 
Die Nutzung der Räumlichkeiten wurde mit der Denkmalpflege abgesprochen und definiert. Dabei 
wurden unter anderem folgende Aspekte berücksich^gt:  

- Barrierefreiheit / Zugänglichkeit 
- Trennung der Museumsräumlichkeiten und der Räume der Verwaltung 
- Zentraler Empfangs-Desk im Rathaus / Steinbock 
- Möglichst flexible Raumnutzung ist gewährleistet 
- Verschiebung der Sitzungszimmer vom Bürgerasyl ins Rathaus (neue Nutzungsmöglichkeiten 

im Bürgerasyl) 
 

Die angedachte Zuweisung der Räumlichkeiten der einzelnen Abteilungen wurde der Kommission 
aufgezeigt. Zudem wurde mijels einer Flächennutzungsanalyse dargelegt, dass die Raumflächen 
Rathaus / Steinbock für die gesamte Verwaltung nicht ausreichend sind. Somit wurde ersichtlich, dass 
zusätzliche Räumlichkeiten des Zeughauses nö^g sind. Ein wich^ger Aspekt bleibt die 
Nutzungsflexibilität der Räume. Sie werden nicht für die Verwaltung oder einzelne Abteilungen 
gebaut, sondern als, den denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen entsprechend, flexibel 
einsetzbare Räume.  
 
Mit der Ansiedlung der Kantonspolizei im Zeughaus / Gnehm-Garagen können weitere 
Räumlichkeiten einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. 
 
 
Bauliche Aspekte 
Die Abklärungen betreffend Fassade sind aktuell der heikelste Punkt und werden noch einige Monate 
in Anspruch nehmen. Die Kommission erwartet hier eine nachhal^ge Lösung für den Erhalt der 
Fassade. 
 
Die Aussenraumgestaltung hinter dem Rathaus und beim Platz Zeughaus muss im Detailkonzept 
nochmals angeschaut werden.  
Mit dem potenziellen Wegfall der Bushaltestelle nördlich der Stadtkirche bestünde zeitlich die 
Möglichkeit, die aktuelle Gestaltung beim Platz vor der Stadtkirche (Chirchhofplatz) neu zu 
beurteilen. Hier empfiehlt die Kommission, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen (Anwohner, 
Gewerbe, Kirchgänger, ...) mit einzubeziehen. 
 
Der Grundbedarf der Baustelleninstalla?on ist der Platz hinter dem Rathaus und der Platz beim 
Zeughaus. Während der Bauphase wird die Passage zwischen den Gnehm-Garagen und dem 
Zeughaus nicht passierbar sein.  
 
Die Abbruchphase ist in der Wintersaison auszuführen, da während dieser Phase mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch der Rathausplatz benö^gt wird. Verkehrsflüsse und Veranstaltungen sollten, 
wenn immer möglich, nicht beeinträch^gt werden. 
 
Mit dem zusätzlichen Einbau einer Erdsonden-Heizung mit Kühlfunk?on soll die Raumtemperatur 
nicht über 26° C liegen, was für Arbeitsplätze wich^g ist.  
  



Einwohnerrat Stein am Rhein 
 
Einwohnerrätliche Kommission 
Bau, Liegenscha,, Werke, Sicherheit und Umwelt 
 
 
Finanzierung 
Der Beitrag der Jakob und Emma Windler S^Yung bedeutet für die Stadt eine grosse finanzielle 
Entlastung. Nur mit den Beiträgen von Kanton und Bund würde so ein Projekt nicht möglich.  
 
Die Kommission begrüsst ausdrücklich die Schaffung der Bauherrenreserve sowie die 
Kompetenzerteilung an den Einwohnerrat.  
 
Folgekosten 
Durch den Beitrag der Jakob und Emma Windler-S^Yung entstehen marginale Abschreibungskosten. 
Die aktuellen Unterhaltskosten wurden mit den errechneten Unterhaltskosten verglichen. Eine Studie 
zum Thema zeigt auf, dass der Unterhalt keine höheren Folgekosten generieren sollte als aktuell. Hier 
erwartet die Kommission, dass dies so auch umgesetzt werden kann. 

 
Durch die Nutzung von Räumlichkeiten im Zeughaus durch die Kantonspolizei werden zudem 
Mieteinnahmen generiert.  
 
 
Antrag: 
 

Die Kommission BLWSU beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, den Verpflichtungskredit für die 
Sanierung Rathaus, Haus zum Steinbock und Zeughaus über brutto CHF 25'790'000 (inkl. MwSt.) 
zuzustimmen, wobei ausschliesslich der Einwohnerrat ermächtigt ist, über die Verwendung der im 
Verpflichtungskredit enthaltenen Bauherrenreserve über CHF 2'500'000 (inkl. MwSt.) zu 
beschliessen. 
 
 
Stein am Rhein, 17. November 2025 
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